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Erstes Kapitel

Geltungsbereich
und Begriffsbestimmungen

§1 Geltungsbereich

(1) Diese Unfallverhiitungsvorschrift gilt fiir

a.
b.
c.
d.

Kredit-, Finanzdienstleistungs- und Zahlungsinstitute,

Spielstdtten,

Verkaufsstellen sowie

Kassen und Zahlstellen der 6ffentlichen Hand, in denen Versicherte

+ Umgang mit Bargeld,
* Umgang mit sonstigen Zahlungsmitteln oder
o Zugriff auf Wertsachen haben.

(2) Soweit in den nachfolgenden Paragrafen nicht abweichend bestimmt, richten sich diese

sowohl an Unternehmer als auch an Versicherte.

§ 2 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Unfallverhiitungsvorschrift

sind Kredit-, Finanzdienstleistungs- und Zahlungsinstitute Unternehmen, die Bank-
geschifte gewerbsmafig betreiben. Dazu gehdren auch Unternehmen, welche Ein-
und Auszahlungen von Geldbetrédgen als Transferdienstleistung ohne kontenmafige
Beziehung erbringen.

sind Spielstatten Spielbanken, Spielhallen, Wettbiiros oder dahnliche Unternehmen,
die ausschlieBlich oder iberwiegend der gewerbsmaBigen Aufstellung von
Geldspielgerdten sowie der Veranstaltung anderer Gliicksspiele oder der Annahme
von Wetten dienen.

sind Verkaufsstellen Einrichtungen des Grof3- und Einzelhandels.

. sind Kassen und Zahlstellen der 6ffentlichen Hand Einrichtungen des Bundes, der

Lander, der Gemeinden und Gemeindeverbande.

umfasst Umgang die Ausgabe, die Annahme, das Verwahren, das Bearbeiten und das
Transportieren von Bargeld oder sonstigen Zahlungsmitteln.

umfasst Bargeld Banknoten und Miinzen.

sind sonstige Zahlungsmittel Werte, die wie Bargeld zur Zahlung eingesetzt

werden kénnen.

sind Wertsachen Waren von hohem materiellen Wert oder solche, von denen
erfahrungsgemaB ein Anreiz zu Uberféllen ausgeht.

umfasst die Ausgabe von Banknoten auch das Vorzahlen.

Geltungsbereich und Begriffshestimmungen



j. umfasst die Annahme von Banknoten auch das Nachzahlen und Priifen der
libergebenen Banknoten.

k. sind Banknoten verwahrt, wenn sie in Wertbehaltnissen, Wertschutzschranken
oder Wertschutzraumen gesichert sind.

. umfasst die Bearbeitung von Banknoten die Bestandspriifung, das Sortieren,
das Verpacken und das Vorbereiten fiir den Transport.

m. ist der Transport von Banknoten ausschlieBlich der nicht gewerbsmaégige Transport in
offentlich zugadnglichen Bereichen. Er ist gewerbsmafig, wenn der Unternehmer diesen
gegeniiber Dritten als Haupt- oder als eigenstdndige Leistung erbringt.

n. sind Banknoten griffbereit, wenn auf sie ohne zeitliche Verzégerung zugegriffen
werden kann.

0. umfasst die Versorgung von Automaten das Befiillen von Automaten mit Banknoten
und das Entnehmen von Banknoten aus Automaten.

p. sind offentlich zuganglich solche Bereiche, die ohne besondere Hilfsmittel betretbar sind.

g. sind Sicherheitseinrichtungen alle Einrichtungen zur Alarmierung, zur Sicherung von
Werten mit zugriffsverhindernden oder zeitverzogernden Funktionen sowie
Einrichtungen zur Aufzeichnung von Uberfillen.

Zweites Kapitel
Grundpflichten

§ 3 Allgemeine Grundsatze

(1) DerUnternehmerhat zum Schutz der Versicherten den Umgang mit Bargeld oder sonstigen
Zahlungsmitteln oder Zugriff auf Wertsachen so zu gestalten, dass der Anreiz zu Uber-
fallen nachhaltig verringert wird.

(2) Kommt es dennoch zu einem Uberfall, hat der Schutz von Leben und Gesundheit Vorrang
vor dem Schutz von Werten.

§ 4 Beurteilung der Arbeitsbedingungen zur Prévention von Uberfillen

Haben Versicherte Umgang mit Bargeld oder sonstigen Zahlungsmitteln oder Zugriff auf

Wertsachen, hat der Unternehmer in seiner Beurteilung der Arbeitsbedingungen insbe-

sondere die Gefdhrdung durch einen Uberfall zu beriicksichtigen.

§ 5 Gestaltung der Betriebsstatte

(1) Der Unternehmer hat die Betriebsstétte so zu gestalten, dass der Anreiz zu Uberféllen
nachhaltig verringert wird.

Geltungsbereich und Begriffshestimmungen/Grundpflichten



(2) DerUnternehmer hat die Arbeitspldtze, an denen Versicherte Banknoten annehmen oder
ausgeben, so zu gestalten, dass Tatervon Versicherten friihzeitig wahrgenommen werden
konnen.

(3) Der Unternehmer hat die Betriebsstétte so zu gestalten, dass die Einsichtnahme auf Bank-
notenbestande durch Unberechtigte weitestgehend verhindert wird.

§ 6 Alarmierung

(1) Der Unternehmer hat den Versicherten, die Umgang mit Banknoten haben, fiirihre Tatigkeit
geeignete Alarmierungsmaoglichkeiten, mindestens ein Telefon zur Verfiigung zu stellen,
tiber die sie eine hilfebringende Stelle unmittelbar erreichen konnen.

(2) Der Unternehmer hat sicherzustellen, dass die hilfebringende Stelle bei einem Uberfall
unverziiglich angemessen reagieren und sachgerechte HilfemaBnahmen einleiten kann.

§ 7 Aufzeichnung von Uberfillen

() Um den Anreiz zu Uberfillen nachhaltig zu verringern, hat der Unternehmer in 6ffentlich
zugadnglichen Bereichen von Betriebsstatten, in denen Versicherte Banknoten ausgeben
oder annehmen, durch den Einsatz erkennbarer Kameras sicherzustellen, dass Bildauf-
zeichnungen von Uberfillen erstellt werden.

Dazu hat er abzuwdgen, ob die Bildaufzeichnung unter Beriicksichtigung der hiermit in
Zusammenhang stehenden berechtigten Interessen aller betroffenen Personen auch
verhdltnismaBig ist.

Wenn der Einsatz der Kameras und die damit verbundene Verarbeitung der erhobenen
personenbezogenen Daten nicht verhdltnismafig ist, sind andere technische oder organisa-
torische Manahmen zu treffen, die geeignet sind, Tater von einem Uberfall abzuhalten.

(2) Die aufgezeichneten Bilddaten miissen gegen unberechtigten Zugriff gesichert sein. Nach
einem Uberfall ist ein berechtigter Zugriff auf die aufgezeichneten Bilddaten zeitnah
sicherzustellen.

Bilddaten diirfen nurso lange gespeichertwerden, wie es der zulassige ZweckihrerVerarbeitung
erfordert. Die in anderen Rechtsvorschriften enthaltenen Bestimmungen zum Schutz von
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten bleiben unberiihrt.

(3) Die aufgezeichneten Bilddaten miissen Tater und die wesentlichen Phasen des Uberfalls
deutlich wiedergeben.

(4) Auf den Einsatz von Einrichtungen zur Bildaufzeichnung kann abweichend von Absatz 1

verzichtet werden, wenn der Unternehmer andere technische oder organisatorische
MaBnahmen trifft, die ebenso geeignet sind, Titer von einem Uberfall abzuhalten.

Grundpflichten
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§ 8 Betriebsanweisungen

(1) Der Unternehmer hat auf Grundlage der Beurteilung der Arbeitsbedingungen in Betriebs-
anweisungen

a. den Umgang mit Banknoten,

b. den Umgang mit Mangeln und Stérungen an Sicherheitseinrichtungen sowie

c. das Verhalten der Versicherten bei Uberfillen schriftlich festzulegen und den
Versicherten in geeigneter Weise zur Verfligung zu stellen.

(2) Versicherte haben die Betriebsanweisungen nach Absatz 1zu befolgen und Sicherheits-
einrichtungen bestimmungsgemaf zu benutzen.

§ 9 Unterweisung

(1) DerUnternehmer hat die Versicherten, die Umgang mit Banknoten haben odervon einem
Uberfall betroffen sein kénnen, auf Grundlage der Beurteilung der Arbeitsbedingungen
und unter Berlicksichtigung der Betriebsanweisungen nach § 8 Absatz 1 vor Aufnahme

der Tatigkeit und mindestens halbjdhrlich sowie bei Bedarf zu unterweisen.

(2) Der Unternehmer hat die Unterweisung zu dokumentieren.

Drittes Kapitel
Umgang mit Bargeld

§ 10 Ausgabe von Banknoten

(1) Der Unternehmer hat die Ausgabe von Banknoten so zu gestalten, dass diese ohne
Mitwirkung von Versicherten liber automatisierte Systeme erfolgt.

(2) Abweichend von Absatz 1 kénnen Banknoten durch Versicherte ausgegeben werden,
wenn diese bereitgehaltenen Banknotenbestdnde durch geeignete technische oder
bauliche Einrichtungen gesichert sind. Zuséatzlich hat der Unternehmer geeignete
organisatorische SchutzmaRnahmen vorzusehen.

§ 11 Annahme von Banknoten

(1) Von Versicherten angenommene Banknoten sind unverziiglich vor dem Zugriff Unbe-
rechtigter zu sichern.

Grundpflichten/Umgang mit Bargeld



(2) Der Unternehmer hat zur Sicherung angenommener Banknoten geeignete Einrichtungen
zur Verfligung zu stellen.

§ 12 Verwahrung von Banknoten
(1) Der Unternehmer hat sicherzustellen, dass alle Banknotenbestdnde verwahrt werden.

(2) Wertbehiltnisse zurVerwahrungvon Banknoten miissen einen ausreichenden Widerstand
gegen Aufbruch bieten und gegen einfache Wegnahme gesichert sein.

(3) Der Zugriff auf verwahrte Banknotenbestdande muss fiir Berechtigte, die regelmagig in
der Betriebsstdtte anwesend sind, zeitverzogert sein. Die Zeitverzogerungen diirfen nur
von dazu Berechtigten verdandert werden kénnen.

(4) Abweichend von Absatz 1 diirfen Banknoten griffbereit gehalten werden, wenn diese
durch geeignete technische oder bauliche Einrichtungen gesichert und geeignete
organisatorische MaBnahmen getroffen sind.

§ 13 Versorgung von Automaten mit Banknoten

(1) Die Versorgung von Automaten mit Banknoten durch Berechtigte ist so zu gestalten, dass
siein nicht 6ffentlich zuganglichen Bereichen erfolgt. Der Einblick in diesen Versorgungs-
bereich ist weitestgehend zu verhindern.

(2) Abweichend von Absatz 1Satz 1kénnen Automaten mit Banknoten in 6ffentlich zuganglichen
Bereichen durch Berechtigte versorgt werden, wenn der Unternehmer dafiir geeignete
technische oder organisatorische Manahmen getroffen hat.

§ 14 Bearbeitung von Banknoten

(1) Banknoten diirfen nur von Berechtigten bearbeitet werden.

(2) Der Unternehmer hat sicherzustellen, dass Bereiche, in denen Banknoten bearbeitet
werden, nicht o6ffentlich zuganglich sind und lber einen ausreichenden Widerstand

gegen unberechtigtes Eindringen verfiigen.

(3) Die Bearbeitung von Banknoten darf von 6ffentlich zugénglichen Bereichen aus nicht
erkennbar sein.

(4) Abweichend von den Absadtzen 2 und 3 konnen auch an anderen Arbeitspldtzen Banknoten
bearbeitet werden, wenn dies unregelmaBig und kurzzeitig erfolgt.

Umgang mit Bargeld



§ 15 Transport von Banknoten

(1) DerTransport von Banknoten muss so gestaltet sein, dass erfiir AuBenstehende im Ablauf,
in der Abwicklung und hinsichtlich sonstiger Umstédnde nicht als solcher erkennbar ist.

(2) Kann der Transport von Banknoten nur so gestaltet werden, dass er fiir AuBenstehende
erkennbar ist, hat der Unternehmer abweichend von Absatz 1 dafiir zu sorgen, dass

a. eine geeignete Transportsicherung eingesetzt wird oder

b. die Transportzeit oder der Transportweg unregelmafig gedndert werden. Dabei ist der
Transport durch eine zweite Person zu sichern.

(3) Setzt der Unternehmer fiir den Transport von Banknoten Versicherte ein, miissen diese
mindestens 18 Jahre alt, geeignet und fiir diese Aufgabe besonders unterwiesen sein.

§ 16 Umgang mit Miinzen

Ergibt sich aus der Beurteilung der Arbeitsbedingungen, dass vom Wert des Bestandes an

Miinzen ein Anreiz zum Uberfall ausgeht, gelten beim Umgang mit diesen die Regelungen
fiir den Umgang mit Banknoten entsprechend.

Viertes Kapitel

Besondere Bestimmungen fiir sonstige
Zahlungsmittel und Wertsachen

§ 17 Sonstige Zahlungsmittel
Ergibt sich aus der Beurteilung der Arbeitsbedingungen, dass vom Wert des Bestandes an

sonstigen Zahlungsmitteln ein Anreiz zum Uberfall ausgeht, gelten beim Umgang mit diesen
die Regelungen fiir den Umgang mit Banknoten entsprechend.

§ 18 Wertsachen

Die Paragrafen 5 bis 9, 11, 12, 15 und 19 dieser DGUV Vorschrift gelten entsprechend fiir
Wertsachen.

Umgang mit Bargeld/Besondere Bestimmungen fiir sonstige Zahlungsmittel und Wertsachen



Fiinftes Kapitel
Sonstige Anforderungen

§ 19 Kennzeichnung

DerUnternehmerhatan Kundeneingdngen sowie an Arbeitspldtzen in 6ffentlich zuganglichen
Bereichen, an denen Banknoten ausgegeben, angenommen oder verwahrt werden, dauer-
haft, deutlich erkennbar sowie leichtverstandlich auf zugriffsverhindernde und zeitverzégernde
Einrichtungen hinzuweisen.

§ 20 Betreuung von Uberfallbetroffenen

(1) Der Unternehmer hatim Rahmen seiner Notfallplanung festzulegen, welche Mafinahmen
unmittelbar nach einem Uberfall zu ergreifen sind. Dazu gehort die angemessene Betreuung
der Versicherten, die von einem Uberfall betroffen waren.

(2) Der Unternehmer hat einen Uberfall unverziiglich dem zustindigen Unfallversicherungs-
trager mitzuteilen.

§ 21 Instandhaltung und Priifung von Sicherheitseinrichtungen

(1) Der Unternehmer hat die regelmafige Wartung, Inspektion und Instandsetzung von
Sicherheitseinrichtungen sicherzustellen und zu dokumentieren.

(2) Der Unternehmer hat sicherzustellen, dass Sicherheitseinrichtungen in regelmafBigen
Zeitabstdnden auf ihre Funktionsfahigkeit gepriift werden. Die Zeitabstadnde fiir die
Priifung sind so zu bemessen, dass entstehende Madngel, mit denen gerechnet werden
muss, rechtzeitig festgestellt werden.

(3) Der Unternehmer hat die Priifung der Funktionsfahigkeit der Bildaufzeichnungen sowie
der Alarmierungsmoglichkeiten gemaf; Absatz 2 zu dokumentieren.
§ 22 Umgang mit Mangeln und Stoérungen

(1) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass Mangel oder Stérungen an Sicherheits-
einrichtungen unverziiglich beseitigt werden.

(2) Solange Mangel oder Stérungen an Sicherheitseinrichtungen nicht beseitigt sind, kann

der Betrieb nur dann aufrechterhalten werden, wenn diese durch geeignete Mafsnahmen
so kompensiert werden, dass es zu keiner Erh6hung der Gefdhrdung kommt.

Sonstige Anforderungen



Sechstes Kapitel
Ordnungswidrigkeiten

§ 23 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 209 Absatz 1 Nummer 1 Sozialgesetzbuch Siebtes Buch
(SGB VII) handelt, wer als Unternehmer vorsatzlich oder fahrlassig

1. entgegen § 4 in seiner Beurteilung der Arbeitsbedingungen insbesondere die
Gefdhrdung durch einen Uberfall nicht beriicksichtigt hat.

2. entgegen § 6 Abs. 1kein Telefon zur Verfiigung stellt.

3. entgegen § 8 Abs. 1den Umgang mit Banknoten, den Umgang mit Mangeln und
Storungen an Sicherheitseinrichtungen oder das Verhalten der Versicherten bei
Uberfillen nicht in Betriebsanweisungen schriftlich festlegt und den Versicherten
zur Verfligung stellt.

4. entgegen § 9 Abs. 1Versicherte nicht oder nicht entsprechend den Maf’gaben des
§ 9 Abs. 1 unterweist.

5. entgegen § 15 Abs. 2
a. den Transport nicht mit geeigneten Transportsicherungen durchfiihrt oder
b. flirden Transport nicht unregelmagig Transportzeit oder Transportweg dndert und

diesen nicht durch eine zweite Person sichern lasst.

6. entgegen § 15 Abs. 3 Versicherte einsetzt, die unter 18 Jahre alt, nicht geeignet oder fiir
diese Aufgabe nicht besonders unterwiesen sind.

7. entgegen § 19 an Kundeneingdngen sowie an Arbeitsplatzen in 6ffentlich zuganglichen
Bereichen nicht dauerhaft und deutlich erkennbar sowie leicht verstandlich auf
zugriffsverhindernde und zeitverzégernde Einrichtungen hinweist.

8. entgegen § 20 Abs. 1keine MaBnahmen festlegt, die unmittelbar nach einem Uberfall
zu ergreifen sind.

9. entgegen § 20 Abs. 2 den Uberfall nicht unverziiglich dem zusténdigen
Unfallversicherungstrager anzeigt.

10. entgegen § 21 Abs. 1 die regelméBige Wartung, Inspektion und Instandsetzung von
Sicherheitseinrichtungen nicht sicherstellt oder nicht dokumentiert.

11. entgegen § 21 Abs. 2 Sicherheitseinrichtungen nicht in regelméafigen Zeitabstdanden
auf ihre Funktionsfahigkeit priift.

12. entgegen § 21 Abs. 3 die Priifung der Funktionsfahigkeit der Bildaufzeichnungen sowie
der Alarmierungsmoglichkeiten nicht dokumentiert.

13. entgegen § 22 Abs. 1 nicht dafiir sorgt, dass Mdngel oder Stérungen an
Sicherheitseinrichtungen unverziiglich beseitigt werden.

14 Ordnungswidrigkeiten



Siebtes Kapitel

Aufierkraftsetzung und
Ubergangsbestimmungen

§ 24 Auf3erkraftsetzung von Unfallverhiitungsvorschriften

- entfallt -

§ 25 Ubergangsbestimmungen

Fur die vom Geltungsbereich nach § 1 Absatz 1 Buchstaben c. und d. dieser Vorschrift
erfassten Unternehmen, deren Betriebsstdtten zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser
Vorschrift bereits errichtet waren oder mit deren Errichtung vor diesem Zeitpunkt bereits
begonnen worden war, finden

§ 5 Absatz 2 und 3,

§ 12 Absatz 2 und 3,

§ 14 Absatz 2 und

§ 18, soweit darin die entsprechende Geltung der in Nummern 1bis 4 genannten
Paragrafen angeordnet ist,

N

erst ab dem 01. April 2024 Anwendung, wenn die darin verlangten Anforderungen umfang-
reiche Anderungen der Betriebsstitte, ihrer Einrichtungen, der Arbeitsverfahren oder
Arbeitsabldufe erforderlich machen. Soweit diese Betriebsstdtten oder ihre Einrichtungen
vor diesem Zeitpunkt wesentlich erweitert oder umgebaut oder die Arbeitsverfahren oder
Arbeitsabldufe wesentlich umgestaltet werden, hat der Unternehmer ab diesem Zeitpunkt
die Anforderungen aus den Nummern 1bis 4 zu erfiillen.

AuBerkraftsetzung und Ubergangsbestimmungen

15
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Achtes Kapitel
Inkrafttreten

§ 26 Inkrafttreten

Diese Unfallverhiitungsvorschrift tritt am 1. April 2021 in Kraft.
Der Hauptgeschiftsfiihrer

Hamburg, den 18. Dezember 2020

Ort Datum Unterschrift
Prof. Dr. Brandenburg
Direktorder Berufsgenossenschaft fiir
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege

(BG-Siegel)

Genehmigung

Die vorstehende Unfallverhiitungsvorschrift
»Uberfallpravention® (DGUV Vorschrift 25)
wird genehmigt.

Bonn, den 5. Madrz 2021
Az.: llIb 1-34124-2/139

(BMAS-Siegel) Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales
Im Auftrag
Peer-Oliver Villwock

Bekannt gemacht durch Veroffentlichung im Bundesanzeiger am 5. Mai 2021.

Inkrafttreten
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Kontakt — lhre BGW-Standorte und Kundenzentren

Berufsgenossenschaft fiir Gesundheitsdienst
und Wohlfahrtspflege (BGW)
Hauptverwaltung

Pappelallee 33/35/37 - 22089 Hamburg

Tel.: (040) 20207 -0

Fax: (040) 202 07 - 24 95
www.bgw-online.de

Berlin - Spichernstrafle 2-3 - 10777 Berlin

Bezirksstelle Tel.: (030) 896 85-37 01 Fax:-3799
Bezirksverwaltung Tel.: (030) 896 85 -0 Fax: - 36 25
schu.ber.z* Tel.: (030) 896 85 -36 96 Fax:-36 24
Bochum - Universitdtsstrafie 78 - 44789 Bochum

Bezirksstelle Tel.: (0234) 3078 - 64 01 Fax:-6419
Bezirksverwaltung Tel.: (0234) 3078 -0 Fax: - 62 49
schu.ber.z* Tel.: (0234)3078-0 Fax:- 6379
studio78 Tel.: (0234) 3078 - 64 78 Fax:-63 99

Bochum - Gesundheitscampus-Siid 29 - 44789 Bochum
campus29 Tel.: (0234) 3078 - 64 78 Fax:- 63 99

Delmenhorst - Fischstrafle 31- 27749 Delmenhorst

Bezirksstelle Tel.: (04221) 913-42 41  Fax:- 4239
Bezirksverwaltung Tel.: (04221) 913 -0 Fax: - 42 25
schu.ber.z* Tel.: (04221) 913 - 4160 Fax:-4233

Dresden - Gret-Palucca-StraBBe 1a - 01069 Dresden

Bezirksverwaltung Tel.: (0351) 86 47 - 0 Fax: - 56 25
schu.ber.z* Tel.: (0351) 86 47 -57 01 Fax:-57 11
Bezirksstelle Tel.: (0351) 86 47 -57 71 Fax:-5777

Konigsbriicker LandstraBe 2 b - Haus 2
01109 Dresden
Tel.: (0351) 288 89 - 6110 Fax: - 6140
Konigsbriicker LandstraBe 4 b - Haus 8
01109 Dresden

BGW Akademie

Hamburg - Schaferkampsallee 24 - 20357 Hamburg

Bezirksstelle Tel.: (040) 4125-2901 Fax:-29 97
Bezirksverwaltung Tel.: (040) 4125-0 Fax:-29 99
schu.ber.z* Tel.: (040) 7306 -34 61 Fax:-3403

Bergedorfer Strale 10 - 21033 Hamburg
Tel.: (040) 202 07 - 28 90 Fax: - 28 95
Pappelallee 33/35/37 - 22089 Hamburg

BGW Akademie
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Diese Ubersicht wird bei jedem Nachdruck aktualisiert.
Sollte es kurzfristige Anderungen geben, finden Sie
diese hier:

R www.bgw-online.de/kontakt

Hannover - Anderter StraBe 137 - 30559 Hannover
AuBenstelle von Magdeburg
Bezirksstelle Tel.: (0391) 60 90-7930 Fax:-79 39

Karlsruhe - Philipp-Reis-Straie 3 - 76137 Karlsruhe

Bezirksstelle Tel.: (0721) 97 20 -5555 Fax:-5576
Bezirksverwaltung Tel.: (0721) 97 20-0 Fax:-5573
schu.ber.z* Tel.: (0721) 97 20-5527 Fax:-5577

Koln - Bonner StraBe 337 - 50968 Koln

Bezirksstelle Tel.: (0221) 3772-5356 Fax: -
Bezirksverwaltung Tel.: (0221)3772-0 Fax: -
schu.ber.z* Tel.: (0221) 37 72-53 00 Fax: -

5359
5101
5115

Magdeburg - Keplerstrafie 12 - 39104 Magdeburg
Bezirksstelle Tel.: (0391) 6090 -79 20 Fax: -
Bezirksverwaltung Tel.: (0391) 60 90 -5 Fax: -

79 22
78 25

Mainz - Gottelmannstraie 3 - 55130 Mainz

Bezirksstelle Tel.: (06131) 808 -39 02 Fax: -
Bezirksverwaltung Tel.: (06131) 808 - 0 Fax: -
schu.ber.z* Tel.: (06131) 808-3977 Fax: -

3997
3998
3992

Miinchen - HelmholtzstraBBe 2 - 80636 Miinchen

Bezirksstelle Tel.: (089) 350 96 - 46 00 Fax: -
Bezirksverwaltung Tel.: (089) 350 96 - 0 Fax: -
schu.ber.z* Tel.: (089) 350 96 - 45 01 Fax: -

46 28
46 86
4507

Wiirzburg - Rontgenring 2 - 97070 Wiirzburg
Bezirksstelle Tel.: (0931) 3575 - 59 51
Bezirksverwaltung Tel.: (0931)3575-0
schu.ber.z* Tel.: (0931) 3575 -58 55

59 24
58 25
59 94

Fax: -
Fax: -
Fax: -

*schu.ber.z = Schulungs- und Beratungszentrum

Kontakt — Ihre BGW-Standorte und Kundenzentren


http://www.bgw-online.de
https://www.bgw-online.de/DE/Kontakt/Kontakt_node.html

So finden Sie lhr zustandiges
Kundenzentrum

Auf der Karte sind die Stadte verzeich-
net, in denen die BGW mit einem
Standort vertreten ist. Die farbliche
Kennung zeigt, fiir welche Region ein
Standort zustandig ist. 4
Jede Region ist in Bezirke unterteilt, -
deren Nummer den ersten beiden Zif-
fern der dazugehorenden Postleitzahl
entspricht.

52

Ein Vergleich mit Ihrer eigenen Postleit- 54

zahl zeigt, welches Kundenzentrum
der BGW fiir Sie zustandig ist.

Auskiinfte zur Pravention erhalten Sie
bei der Bezirksstelle, Fragen zu Reha-
bilitation und Entschadigung beant-
wortet die Bezirksverwaltung lhres
Kundenzentrums.

Beratung und Angebote

BGW-Beratungsangebote

Tel.: (040) 202 07 - 48 62

Fax: (040) 202 07 - 48 53

E-Mail: gesundheitsmanagement@bgw-online.de

Medienbestellungen

Tel.: (040) 202 07 - 48 46

Fax: (040) 202 07 - 48 12

E-Mail: medienangebote@bgw-online.de
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Versicherungs- und Beitragsfragen

Tel.: (040) 202 07 - 1190

E-Mail: beitraege-versicherungen@bgw-online.de
Sie erreichen uns:

Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr

und von 13 bis 16 Uhr.

Am Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 14.30 Uhr.


mailto:gesundheitsmanagement@bgw-online.de
mailto:medienangebote@bgw-online.de
mailto:beitraege-versicherungen@bgw-online.de

www.bgw-online.de

Bestell-Nr.: DGUV-Vorschrift25 - 09/2021

BGW - Pappelallee 33/35/37 - 22089 Hamburg g BGW


http://www.bgw-online.de

	Erstes Kapitel
	Geltungsbereich 
und Begriffsbestimmungen
	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Begriffsbestimmungen

	Zweites Kapitel
	Grundpflichten
	§ 3 Allgemeine Grundsätze
	§ 4 �Beurteilung der Arbeitsbedingungen
Zur Prävention von Überfällen
	§ 5 Gestaltung der Betriebsstätte
	§ 6 Alarmierung
	§ 7 Aufzeichnung von Überfällen
	§ 8 Betriebsanweisungen
	§ 9 Unterweisung

	Drittes Kapitel
	Umgang mit Bargeld
	§ 10 Ausgabe von Banknoten
	§ 11 Annahme von Banknoten
	§ 12 Verwahrung von Banknoten
	§ 13 Versorgung von Automaten mit Banknoten
	§ 14 Bearbeitung von Banknoten
	§ 15 Transport von Banknoten
	§ 16 Umgang mit Münzen

	Viertes Kapitel
	Besondere Bestimmungen für sonstige Zahlungsmittel und Wertsachen
	§ 17 Sonstige Zahlungsmittel
	§ 18 Wertsachen

	Fünftes Kapitel
	Sonstige Anforderungen
	§ 19 Kennzeichnung
	§ 20 Betreuung von Überfallbetroffenen
	§ 21 Instandhaltung und Prüfung von Sicherheitseinrichtungen
	§ 22 Umgang mit Mängeln und Störungen

	Sechstes Kapitel
	Ordnungswidrigkeiten
	§ 23 Ordnungswidrigkeiten

	Siebtes Kapitel
	Außerkraftsetzung und 
Übergangsbestimmungen
	§ 24 Außerkraftsetzung von Unfallverhütungsvorschriften
	§ 25 Übergangsbestimmungen

	Achtes Kapitel
	Inkrafttreten
	§ 26 Inkrafttreten

	Kontakt
	Impressum

